
Villa Lessing, so finden Sie uns 

Mit dem Auto: A 620, Ausfahrt Bismarckbrücke, 

Bismarckstraße, 6. Querstraße rechts, 

Lessingstraße, Parkmöglichkeit Bismarckstraße. 

 

Mit der Bahn: Vom Hauptbahnhof Straßenbahn  

„Saarbahn“ in Richtung Brebach, 

Kleinblittersdorf und Saargemünd  bis Haltestelle 

„Hellwigstraße“, gegen Fahrtrichtung Bahn gehen,  

1. Querstraße links, Lessingstraße. 

 

Hinweise zur Teilnahme Hinweise zur Veranstaltung  
 

 

Studienleitung 

Christian Graf Dohna 

stv. Vorstandsvorsitzender 

Villa Lessing, 

Liberale Stiftung Saar e. V. 

 

Organisation 

Claudia Neu 

Villa Lessing, 

Liberale Stiftung Saar e. V. 

Telefon 06 81.9 67 08-29 

 

Tagungsort 

Villa Lessing 

Lessingstraße 10 

66121 Saarbrücken 

Telefon 06 81.9 67 08-0 

Telefax 06 81.9 67 08-25 

info@villa-lessing.de 

Studienleitung 

Hermann Simon 

Geschäftsführer 

Villa Lessing, 

Liberale Stiftung Saar e. V. 

 

Organisation 

Claudia Neu 

Villa Lessing, 

Liberale Stiftung Saar e. V. 

Telefon 06 81.9 67 08-29 

 

Tagungsort 

Villa Lessing 

Lessingstraße 10 

66121 Saarbrücken 

Telefon 06 81.9 67 08-0 

Telefax 06 81.9 67 08-25 

info@villa-lessing.de 

Die Veranstaltung steht allen Interessierten zur Teilnahme 

offen. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 

Für Ihre Anmeldung verwenden Sie bitte den beigefügten 

Vordruck oder eine Email an: info@villa-lessing.de. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Menschenrechte:  
Guantanamo und die Folgen. 

 

Über die Selbstbehauptung des 
Rechtsstaats 

 
Dr. Monika Lüke 
Generalsekretärin  

Amnesty International Deutschland 

 
Prof. Dr. Torsten Stein 
Direktor des Europa-Instituts,  

Universität des Saarlandes 

 
Moderation 

Dr. Horst Rehberger 
Vorstandsvorsitzender 

der Villa Lessing 

 

Freitag, 12. März 2010 
um 18 Uhr in der Villa Lessing 

P o d i um sd i s k u s s i o n  



 

„Das absolute Folterverbot gilt. Dass dies in wissenschaftli-

chen Kreisen diskutiert wird, ist eine andere Sache.“  

(Günter Nooke, Beauftragter der Bundesregierung für Men-

schenrechtspolitik) 

 

Die „andere Sache“ hat sichtbar Spuren in prominenten 

Kommentaren zum Grundgesetz hinterlassen und zu argu-

mentativen Lockerungsübungen im politischen Diskurs ge-

führt.  

Sollen Staatsorgane Folter androhen oder – vielleicht unter 

Rechtsaufsicht – ein bisschen quälen dürfen, in der Annah-

me, dass Angriffe auf das Leben und die Freiheit von Men-

schen anders nicht abgewendet werden können?  

 

Kann es das geben – Folter im Rechtsstaat? Disqualifiziert 

sie ihn nicht von vornherein als solchen? Moralische Empö-

rung über ein solches Nachdenken ist leichte Münze.  

Geklärt ist damit noch nichts. Muss überhaupt etwas geklärt 

werden? Oder wurde mit dem Tabu selbst auch schon ein 

kategorisches Denkverbot verhängt? 

 

Die Ereignisse von New York jedoch und dann die von Guan-

tanamo haben das Nachdenken über den Ausnahmezustand 

im Verhältnis zum Rechtsstaat, über den Feind als politische 

Figur in „asymmetrischen Kriegen“, über „ungesetzliche 

Kämpfer“, wie G.W. Bush Terroristen nannte, über vorbeu-

gende Notwehr und selbst über Folter als „alternatives Aus-

kunftsmittel“ (Dick Cheney) wieder angefacht.  

 

 

 

 

 

 

 

In Frankfurt wurde dem Mörder des entführten Kindes Jakob 

von Metzler Folter angedroht, in der Annahme, dass die 

Aussagen des Täters zur Rettung des Kindes führen könnten. 

Das Urteil der Richter über die „Rettungsfolter“ war katego-

risch: sie ist tabu. Die Menschenwürde ist nicht nur unan-

tastbar, sie ist auch unteilbar.  

Sie gilt ausnahmslos – auch für Schwerstkriminelle.  

 

Dürfen Zivilflugzeuge, die in der Hand von Terroristen sind, 

abgeschossen werden, um das Leben von Menschen in  

angegriffenen Städten zu retten? Dürfen wir die Men-

schenwürde von Geiseln gegen die von potentiellen Opfern 

verrechnen? Nach welcher Recheneinheit? 

 

Es könnte sein, dass der Rechtsstaat durch Rabatte auf 

Menschen- und bürgerliche Grundrechte den Kampf gegen 

Terrorismus und Schwerstkriminelle zwar leichter gewinnt. 

Ob er aber danach noch der Rechtsstaat ist, den wir aus gu-

ten Gründen wollten, und ob er dann überhaupt noch  

einer ist – das ist dann eine nicht mehr nur politische Frage. 

 

Jan Philipp Reemtsma, selbst ein Geiselopfer, sagt: „Das 

Verbot der Folter gehört nicht in den Bereich der Moralität, 

sondern in den der Sittlichkeit. Es geht nicht um Regeln für 

das Verhalten Einzelner und ihr Verhalten im Einzelfall,  

sondern um die Verfassung des Gemeinwesens.  

Es geht darum, welche Normen gelten sollen, damit wir die 

sein können, die wir sein wollen.“  

 

 
 

Menschenrechte: 
Guantanamo und die Folgen 

 
Über die Selbstbehauptung  

des Rechtsstaats 
 

Dr. Monika Lüke 
Generalsekretärin  

Amnesty International Deutschland 

 

im Gespräch mit 
 

Prof. Dr. Torsten Stein 
Direktor des Europa-Instituts,  

Universität des Saarlandes 

 
Moderation 

Dr. Horst Rehberger 
Vorstandsvorsitzender 

der Villa Lessing 

 
 
 
Freitag, 12. März 2010  
um 18 Uhr in der Villa Lessing 

Menschenrechte: Guantanamo und die Folgen    Podiumsdiskussion 
 


